
100. Ordnung zur Gestaltung des Ärbeitsvertragsrechts durch eine Kom-

Um die Beteiligung der Beschäftigten an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedin­
gungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (Grundordnung) zu gewährleisten, 
wird zur Ausgestaltung eines einheitlichen, regionaien, kirchlichen Arbeitsver­
tragsrechts in den bayerischen (Erz-)Diözesen foigende Ordnung eriassen:

Diözesanen Ärbeitsvertragsrechts“ 
den: Kommission. Die Diözese S 
zur Freisinger

en besteht die „Kommission zur Ordnung des 
Bayerische Regional-KODA) - im Folgen-

ischofskonferenz von dieser Ordnung nicht berührt.

Die Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre. Sie beginnt am 1. Septem­
ber des Jahres, in dem die Wahl der Vertreterinnen/der Vertreter der Be­
schäftigten stattgefunden hat und endet am 31. August nach Ablaut von fünt 
Jahren seit Beginn der Amtszeit. Bis zur konstituierenden Sitzung der neuen 
Kommission nimmt die bestehende Kommission die Aufgaben gemäß dieser 
Ordnung wahr, jedoch nicht über die Dauer von sechs Monaten über das 
Ende ihrer Amtszeit hinaus.

(1) Aufgabe der Kommission ist die Aufstellung von Rechtsnormen, welche 
Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen für die in § 4 
Absatz 1 genannten Rechtsträger regeln. Die Befugnis der Kommission zur 
Beschlussfassung besteht, soweit und solange die Zentral-KODÄ von ihrer 
Regeiungsbefugnis gemäß § 3 Absatz 1 Zentral-KODA-Ordnung keinen 
Gebrauch gemacht hat oder macht.

(2) In die Regelungen der bischöflichen Sendung für pastorale Dienste 
oder religiöse Unterweisung und in die Festlegung der Loyalitätsobiiegen- 
heiten sowie die Ausgestaltung der Sanktionen bei Verstößen gegen die
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Loyalitätsobliegenheiten gemäß Artikel 3 bis 5 Grundordnung kann die Kom­
mission nicht einareiten.

(1) Die Kommission wirkt mit bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts 
der folgenden Rechtsträger;

a) der kirchlichen Rechtsträger und ihrer Einrichtungen, für die der Diö- 
zesanbischof die Grundordnung unmittelbar in Kraft gesetzt hat,

b) der sonstigen kirchlichen Rechtsträger und ihrer Einrichtungen, 
soweit sie die Grundordnung für ihren Bereich rechtsverbindlich

c) der Institute des
Gesellschaften des Apostolischen Lebens päpstlichen Rechts, so­
weit diese verbindlich entschieden haben, dass die vom Diözesan- 
bischof in Kraft gesetzten Beschlüsse der Kommission auch für ihre 
Einrichtungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen als in Kraft gesetzt 
gelten.

(2) Ausgenommen von der Zuständigkeit der Kommission ist dk 
staltung der Dienstverhältnisse der Personen im Sinne des can. 1009 CIC

(3) Soweit kirchliche Rechtsträger satzungsgemäß die „Richtlinien für 
Ärbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes“ 
(ÄVR) anwenden oder sich für die Anwendung dieser Richtlinien entschieden 
haben, bleiben sie von der Zuständigkeit der Kommission ausgenommen.

(4) Die vom Diözesanbischof in Kraft gesetzten Beschlüsse gelten un­
mittelbar und zwingend für die in Absatz 1 genannten Rechtsträgerund deren 
Beschäftigte.

(1) Die Kommission ist paritätisch besetzt. Sie setzt sich aus 38 Mit­
gliedern (19 Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und 19 Dienst­
nehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen) zusammen und zwar

a) jeweils zwei Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und 
zwei Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus den 
(Erz-)Diözesen Bamberg, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würz-
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drei Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und drei Dienst­
nehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus der Diözese Äugs-

c) vier Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und vier Dienst­
nehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus der Erzdiözese 
München und Freising sowie

d) zwei Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus dem 
Bereich der Lehrkräfte an katholischen Schulen gemäß can. 803 GIG 
und

e) zwei VertreterA/ertreterinnen der Schulträger. Davon kann ein/eine 
auch VertreterA/ertreterin des Katholischen Schulwerks in Bayern 
sein.

(2) Die Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen werden durch die 
Freisinger Bischofskonferenz für die Amtszeit berufen. Als Dienstgebervertre­
ter/Dienstgebervertreterin kann nicht berufen werden, wer Mitarbeiter/Mitar­
beiterin im Sinne der diözesanen Mitarbeitervertretungsordnungen (MAVO) 
ist.

(3) Die Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen werden durch die 
Beschäftigten der in § 4 Absatz 1 genannten Rechtsträger unmittelbar ge­
wählt. Das Nähere regelt die Wahiordnung, die Bestandteil dieser Ordnung 
ist.

6 Konstituierende Sitzung und Wahl des/der Vorsitzenden und

(1) Der/Die bisherige Vorsitzende lädt zur konstituierenden Sitzung ein, die 
innerhalb von acht Wochen nach Ablauf der Amtszeit der bisherigen Kom­
mission stattfindet.

(2) Das nach Lebensjahren älteste Mitglied eröffnet und leitet die konsti­
tuierende Sitzung bis zum Abschluss der Wahl.

(3) In der konstituierenden Sitzung werden ein Vorsitzender/eine Vorsitzen­
de und ein stellvertretender Vorsitzender/eine stellvertretende Vorsitzende 
von der Kommission für die Hälfte der Amtszeit mit einfacher Mehrheit ge­
heim gewählt. Je einer/eine muss der Dienstgeber- bzw. der Dienstnehmer­
seite angehören. Nach Ablauf der Hälfte der Amtszeit wechselt der Vorsitz 
zwischen Dienstgeber- und Dienstnehmerseite. Im Einvernehmen zwischen 
Dienstgeber- und Dienstnehmerseite kann die zeitliche Lage abweichend be­
stimmt werden. Bei jedem Wechsel findet eine Neuw^ahl statt.
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(4) Scheidet der/die Vorsitzende oder der/die steiivertretende Vorsitzende 
vorzeitig aus, findet für den Rest der jeweiligen Amtszeit nach Absatz 3 eine 
Nachwahl statt.

(1) Die Mitgliedschaft in der Kommission eriischt vor Ablauf der Amtszeit 
durch

a) Wegfall der Voraussetzungen für die Berufung oder Wählbarkeit; die 
Feststellung erfolgt durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende,

b) Niederlegung des Amtes, die dem/der Vorsitzenden gegenüber 
schriftlich zu erklären ist,

c) Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst in der (Erz-)Diözese, in der 
das Mitglied gewählt oder für die es berufen wurde, bzw. bei Lehr­
kräften Aussoheiden aus dem kirchlichen Schuldienst,

d) grobe Vernachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und Pflich­
ten ais Mitglied der Kommission; die Feststellung erfolgt auf Antrag 
eines Mitgliedes in geheimer Abstimmung mit Dreiviertelmehrheit.

(2) Scheidet ein Dienstgebervertreter/eine Dienstgebervertreterin vorzeitig 
aus, so beruft die Freisinger Bischofskonferenz für den Rest der Amtszeit ein 
neues Mitglied.

(3) Auf Antrag des einzelnen Mitgliedes kann dessen Mitgliedschaft in der 
Kommission aus wichtigem Grund für ruhend erklärt werden. Über den Antrag 
entscheidet der/die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stellvertreten­
den Vorsitzenden. Kommt eine einvernehmliche Entscheidung nicht zustande, 
ist der Antrag der Vollversammlung vorzuiegen und von dieser durch Ent­
schließung zu entscheiden. Gegen die Entscheidung des/der Vorsitzenden und 
des/der stellvertretenden Vorsitzenden kann Beschwerde zur Vollversammlung 
erhoben m^erden; die Vollversammlung entscheidet abschließend.

Handelt es sich bei dem Mitglied, dessen Mitgliedschaft für ruhend erklärt 
wird, um einen Dienstnehmervertreter/eine Dienstnehmervertreterin, so rückt 
für die Dauer des Rühens der Mitgliedschaft das nächstberechtigte Ersatz­
mitglied nach; handeit es sich um einen Dienstgebervertreter/eine Dienst­
gebervertreterin, benennt die Freisinger Bischofskonferenz für die Dauer 
des Rühens der Mitgliedschaft ein Ersatzmitgiied.

(4) Die Mitgliedschaft in der Kommission ruht von Rechts wegen im Falle 
einer Kündigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Beendigung 
oder den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses.
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(5) Scheidet ein Dienstnehmervertreter/eine Dienstnehmervertreterin vor­
zeitig aus, rückt das nach der Wahlordnung nächstberechtigte Ersatzmitgüed 
für den Rest der Amtszeit nach. Steht kein Ersatzmitgiied aus der jeweiligen 
Diözese bzw. kein Lehrervertreter/keine Lehrervertreterin mehr zur Verfügung, 
wählt die Dienstnehmerseite mit der Mehrheit ihrer Mitglieder aus den übri­
gen Ersatzmitgliedern unabhängig von den Vorgaben des § 5 Absatz 1 und 
den Vorgaben der Wahlordnung ein Mitglied für den Rest der Amtszeit nach.

(1) Die Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Kommission steht der 
arbeitsvertragiich vereinbarten Tätigkeit gleich. Die Mitglieder der Kommissi­
on dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und aufgr 
Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. Aus ihrer T^ 

ihnen keine beruflichen Nachteile erwachsen.

(2) Die Mitglieder der Kommission werden zur ordnungsgemäßen Durch­
führung ihrer Aufgaben im erforderlichen Umfang von der Arbeit freigesteiit. 
Die gewählten Kandidaten/Kandidatinnen gemäß § 25 Absatz 1 Regionai- 
KODÄ-Wahlordnung sind bis zur konstituierenden Sitzung im notwendigen 
Umfang für Veranstaltungen der Dienstnehmerseite zur Vorbereitung auf ihre 
Tätigkeit freizusteiien.

(3) Das Nähere regeln Ausführungsbestimmungen der Kommission.

(1) Die Mitglieder der Kommission werden im erforderlichen Umfang bis zu 
insgesamt einer Woche im Jahr für die Teilnahme an Schulungsveranstaltun­
gen freigestellt, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit in der 
Kommission erforderlich sind. Die Dienstnehmerseite stellt für ihre Mitglieder 
die Erforderlichkeit fest.

(2) Die Kosten trägt die jeweilige (Erz-) 
Absatz 1 Buchstabe d) und gemäß 
von den bayerischen Diözesen getragen.

Bei Mitgliedern gemäß § 5 
werden die Kosten

Einem Mitglied der Kommission kann nur aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. Abweichend von Satz 1 kann in den Fällen des Artikels 5 Absätze 3 
bis 5 Grundordnung auch eine ordentliche Kündigung ausgesprochen wer­
den. Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls innerhalb eines Jahres nach Äus- 

der Kommission.



(1) Die Kommission tritt bei Bedarf zu Voilversammiungen zusammen. Eine 
Vollversammiung hat stattzufinden, wenn dies von einem Drittel der Mit­
glieder schriftlich und unter Angabe von Gründen verlangt wird.

(2) Der/Die Vorsitzende der Kommission, bei Verhinderung der/die stellver­
tretende Vorsitzende, lädt unter Angabe der Tagesordnung spätestens zwei 
Wochen - in Eilfällen acht Tage - vor der Vollversammlung ein. Er/Sie ent-

(3) Eine Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn von jeder Seite mindes­
tens jeweils die Hälfte der Mitglieder und der/die Vorsitzende oder der/ 
die stellvertretende Vorsitzende persönlich anwesend sind.

(4) Sind Mitglieder verhindert, an einer Sitzung der Kommission oder der 
Ständigen Arbeitsgruppe Lehrkräfte teilzunehmen, so ist die Übertragung 
des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied derselben Seite zulässig. Ein Mit­
glied kann zusätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 
Die schriftliche Übertragung des Stimmrechts ist dem/der Vorsitzenden 
nachzuweisen. Die schriftliche Vollmacht zur Stimmrechtsausübung kann nur 
für jede Sitzung gesondert erklärt w^erden. Bei Wahlen in der Kommission ist 
eine Stimmrechtsübertragung nicht zulässig.

(5) Antragsberechtigt sind die Mitglieder der Kommission; die Anträge 
müssen schriftlich mit Begründung vorgeiegt w^erden.

(6) Die Vollversammlungen sind nicht öffentlich. Der/Die Vorsitzende kann 
im Einvernehmen mit dem/der steiivertretenden Vorsitzenden Sachverstän­
dige hinzuziehen.

(7) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(1) Die Kommission bildet eine Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte für die 
äfte an katholischen Schulen gemäß can. 803 CIC mit der Aufgabe, 

che Beschlussempfehlungen zu erarbeiten.

Die Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte setzt sich aus acht Mitgliedern 
Sion zusammen und zwar aus

a) dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
kraft Amtes,
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b) den beiden für die katholischen Schuien gemäß can. 803 CIC 
berufenen Dienstgebervertretern/Dienstgebervertreterinnen,

c) den beiden gewählten Dienstnehmervertretern/Dienstnehmerver- 
treterinnen aus dem Bereich der Lehrkräfte, und

je einem von der 
Mitqliec

Kommission mit einfacher Mehrheit gew'ählten

ein in Absatz 2 b) bis d) genanntes Mitglied der Kommission 
zum/zur Vorsitzenden gewählt, wird durch die Kommission ein anderes 
Mitglied aus der jeweiligen Seite in die Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte 
gewählt.

(4) Verabschiedet die Ständige 
mehrheit eine Beschlussempfehlung 
der Ständigen Arbeitsgruppe 
schiussfassuna voraeieat.

Arbeitsgruppe Lehrkräfte mit Zweidrittel- 
w%d diese als „Beschlussempfehiung 

der Vollversammlunq zur Be-

(5) Äntragsberechtigt sind die Mitglieder der Ständigen Arbeitsgruppe 
Lehrkräfte: die Anträge müssen schriftlich mit Begründung vorgelegt werden.

(6) § 11 Absätze 4 und 6 gelten entsprechend.

(1) Zur Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Kommission wird ein Vor­
bereitungsausschuss gebildet. Er berät den Vorsitzenden/die Vorsitzende bei 
der Aufstellung der Tagesordnung. Er kann zu Beschlussvorschlägen von 
Ausschüssen und Anträgen von Kommissionsmitgiiedern Stellung nehmen. 
Darüber hinaus kann die Kommission aus ihrer Mitte Arbeitsgruppen bilden.

(2) § 11 Absatz 6 gilt entsprechend.

§12 Beschlussfassung und Inkraftsetzung

(1) Die Kommission fasst Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglie­
der. Beschlüsse zu Beschlussempfehlungen der Ständigen Arbeitsgruppe 
Lehrkräfte werden mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gefasst.

(2) In besonderen Angelegenheiten können Beschlüsse im schriftlichen 
Umlaufverfahren herbeigeführt werden. Der/Die Vorsitzende entscheidet im 
Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden über die Einleitung 
dieses Verfahrens. Ein Beschluss kommt nicht zustande, wenn mindestens 
vier Mitglieder der Kommission eine mündliche Erörterung verlangen.
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(3) Die Beschlüsse werden über die Generalvikare den Diözesanbischöfen 
und über die Deutsche Ordensoberenkonferenz (DOK) den Instituten des 
geweihten Lebens päpstlichen Rechts und den Gesellschaften des Aposto­
lischen Lebens päpstlichen Rechts übermittelt.

(4) Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in 
Kraft zu setzen, so legt er über seinen Generaivikar innerhaib von sechs 
Wochen nach Eingang des Beschlusses beim (Erz-)Bischöfiichen Ordinariat 
unter Angabe der Gründe Einspruch bei der Kommission ein.

(5) Sieht sich ein höherer Oberer/eine höhere Obere des Instituts des ge­
weihten Lebens päpstlichen Rechts oder der Gesellschaft des Apostolischen 
Lebens päpstlichen Rechts nicht in der Lage, der Inkraftsetzung eines 
Beschlusses zuzustimmen, so bittet er/sie den Diözesanbischof, in dessen 
Territorium die Einrichtung des Instituts des geweihten Lebens päpstlichen

Maßgabe des Absatzes 4 Einspruch einzulegen. Der 
jt in diesem Fail nach Maßgabe des Absatzes 4 Ein­

spruch ein.

(6) Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erhoben 
worden ist, werden die Beschlüsse für die einzelnen bayerischen (Erz-)Diöze- 
sen vom Diözesanbischof in Kraft gesetzt und im Amtsblatt der (Erz-)Diözese 
veröffentlicht.

(7) Die Kommission berät zum nächstmöglichen Zeitpunkt über den Ein­
spruch. Sodann wird der Einspruch des Diözesanbischofs abweichend von 
§ 11 Absatz 5 der Voliversammlung als Antrag zur Beschlussfassung vorge- 
iegt. Findet der Antrag nicht die erforderliche Mehrheit, gilt der Einspruch als 
zurückgew^iesen. Die Zurückweisung wird dem Diözesanbischof, der den Ein­
spruch eingeiegt hat, mitgeteiit.

(8) Sieht sich der Diözesanbischot, der einen Einspruch eingelegt hat, 
auch dann nicht in der Lage, den durch die Zurückw^eisung des Einspruchs 
bestätigten Beschluss für seine (Erz-)Diözese in Kraft zu setzen, so betrach­
tet er diesen Beschluss als qualifizierte Empfehlung.

(9) Sieht sich ein höherer Oberer/eine höhere Obere im Sinne des Ab­
satzes 6, für dessen/deren Orden Einspruch eingelegt worden ist, nicht in der 
Lage, den durch die Zurückweisung des Einspruchs bestätigten Beschluss 
zu übernehmen, teilt er/sie dies dem zuständigen Diözesanbischof mit. Der 
Beschluss wird gegebenenfalls für das betroffene Institut des geweihten 
Lebens päpstlichen Rechts bzw. die betroffene Gesellschaft des Aposto­
lischen Lebens päpstlichen Rechts nicht in Kraft gesetzt.

(10) Hat die Kommission nach Absatz 7 einen neuen Beschluss gefasst, so 
übermittelt sie diesen über die Generalvikare den Diözesanbischöfen und
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über die Deutsche Ordensoberen Konferenz (DOK) den Instituten des geweih­
ten Lebens päpstlichen Rechts und den Gesellschaften des Apostolischen 
Lebens päpstlichen Rechts. Im Übrigen mnrd nach Absatz 2 ff. verfahren.

(1) Beschlüsse der Zentral-KODA, die gemäß § 3 Absatz 1 und Absatz 3 
Zentrai-KODA-Ordnung gefasst worden sind, werden von der Kommission 
innerhalb der Einspruchsfrist beraten.

(2) Stimmt die Kommission einem Beschluss der Zentral-KODA mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder zu, unterrichtet sie davon umgehend über die 
Generalvikare die Diözesanbischöfe.

(3) Stimmt die Kommission einem Beschluss der Zentral-KODA nicht mit 
der Mehrheit ihrer Mitglieder zu, so unterrichtet sie davon unter Angabe der 
Gründe umgehend über die Generalvikare die Diözesanbischöfe. Die Diöze­
sanbischöfe legen in diesem Fall Einspruch gegen den Beschluss der Zen- 
trai-KODAein.

(1)

(2) Der Vermittlungsausschuss setzt sich aus fünf Personen zusammen 
und zwar aus

a) dem/der Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses,

b) dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
der Kommission kraft Amtes und

c) je einem weiteren Mitglied der Dienstgeber- und der Dienstnehmer­
seite, die für das jeweilige Verfahren benannt werden.

Darüber hinaus wird jeweils ein Steilvertreter/eine Stelivertreterin von jeder 
Seite benannt.

(3) Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses und sein Stellvertre­
ter/seine Stellvertreterin bzw. die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses 
und ihr Stellvertreter/ihre Stellvertreterin dürfen weder im kirchlichen Dienst 
stehen, noch dem Vertretungsorgan einer kirchlichen Körperschaft oder eines 
anderen Trägers einer kirchlichen Einrichtung angehören. Sie müssen katho-
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lisch sein und dürfen nicht durch kirchenbehördliche Entscheidung an der 
Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte gehindert sein.

(4) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter/seine Steilvertreterin bzw. die 
Vorsitzende und ihr Stellvertreter/ihre Stelivertreterin werden von der Kom­
mission mit einer Zweidrittelmehrheit der Gesamtzahl ihrer Mitglieder für die 
Dauer einer Amtszeit geheim gewähit. Scheidet der/die Vorsitzende des Ver­
mittlungsausschusses vor dem Ende der Amtszeit aus, findet für den Rest 
der Amtszeit eine Nachm^ahl statt.

(1) Falls ein Beschlussantrag nicht die erforderliche Mehrheit erhalten hat, 
jedoch mindestens die Hälfte der Mitglieder der Kommission dem Be­
schlussantrag zugestimmt hat, legt der/die Vorsitzende diesen Beschlussan­
trag dem Vermittlungsausschuss dann vor, wenn wiederum mindestens die 
Hälfte der Mitglieder der Kommission für die 4mrufung des Vermittlungsaus­
schusses stimmt.

(2) Falls eine Beschiussempfehiung der Ständigen Arbeitsgruppe Lehr­
kräfte nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit erhalten hat, 
legt der/die Vorsitzende der Kommission diesen Antrag dem Vermittlungs­
ausschuss dann vor, wenn wiederum mindestens die Hälfte der Mitglieder 
der Ständigen Arbeitsgruppe Lehrkräfte für die Anrufung des Vermittlungs­
ausschusses stimmt.

(3) Der/Die Vorsitzende leitet das Vermittiungsverfahren nach pflicht­
gemäßem Ermessen. Er/Sie kann an dem Vermittlungsverfahren Sach­
verständige beteiligen. Das Vermittlungsverfahren m^ird mit einem Vermitt- 
lungsvorschlag abgeschlossen, der innerhalb von sechs Wochen nach der 
Anrufung des Vermittlungsausschusses zu erarbeiten ist. Der Vermittlungs­
vorschlag hat einen beschlussfähigen Regeiungsvorschlag zu enthalten.
Dem Vermittlungsvorschlag müssen mindestens drei Mitglieder des Ver­
mittlungsausschusses zugestimmt haben.

(4) Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. Über das Vermittlungs­
verfahren ist Dritten gegenüber, die nicht Mitglieder der Kommission sind, 
Stillschweigen zu bewahren.

(5) Der Vermittlungsausschuss legt den Vermittlungsvorschlag der Kom­
mission vor. Die Kommission hat innerhalb von vier Wochen über den Rege­
lungsvorschlag abzustimmen.

(6) Stimmt die Kommission dem Regelungsvorschlag mit der notwendigen 
Mehrheit zu, erfolgt die Inkraftsetzung gemäß § 12 Absatz 3 ff.
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(1) Die Kommission bildet eine Schiedsstelle.

(2) Die Schiedsstelie setzt sich aus fünf Personen zusammen, und zwar 
aus

a) dem/der Vorsitzenden der Schiedssteile,

b) dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
der Kommission kraft Amtes und

c) je einem weiteren Mitglied der Dienstgeber- und der Dienstnehmer­
seite, die für das jeweilige Verfahren benannt werden.

Darüber hinaus whrd jeweils ein Stelivertreter/eine Stellvertreterin von

Die Mitglieder nach c) dürfen an einem Vermittlungsverfahren zu demselben 
Regelungsgegenstand nicht beteiligt gewesen sein.

(3) Die Kommission erstellt für die Dauer von fünf Jahren eine Liste von drei 
Personen, aus der im Fall der Anrufung der Schiedssteile der/die für das Ver­
fahren zuständige Vorsitzende sowie dessen Steilvertreter/Steiivertreterin 
bzw. deren Stelivertreter/Steiivertreterin, der/die im Falle der nicht nur vor­
übergehenden Verhinderung des/der Vorsitzenden tätig wird, einvernehmiich 
benannt werden. Kommt das Einvernehmen nicht zustande, werden der/die 
für das Verfahren zuständige Vorsitzende und sein Steilvertreter/seine Steli- 
vertreterin bzw. ihr Steilvertreter/ihre Stelivertreterin durch das Los ermittelt, 
in die Liste kann nur aufgenommen werden, wer die Befähigung zum Rich­
teramt nach dem deutschen Richtergesetz besitzt. Im Übrigen gilt § 13 Ab­
satz 3 entsprechend, in die Liste kann nicht aufgenommen werden, wer Vor- 
sitzenderA/orsitzende oder stellvertretender Vorsitzender/stelivertretende 
Vorsitzende des Vermittlungsausschusses ist.

(1) Findet der Vorschlag des Vermittiungsausschusses in der Kommis? 
nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit, kann mit der Begrün­
dung eines unabweisbaren Regelungsbedürfnisses von den Vertretern/Ver­
treterinnen der Dienstgeber oder der Dienstnehmer mit der Gesamtzahl ihrer 
jeweiligen Stimmen innerhalb von vier Wochen nach dem Schluss der Sit­
zung, in der über den Vermittlungsvorschlag abgestimmt wurde, die Schieds­
steile angerufen werden. Die Anrufung der Schiedssteile erfolgt durch Zustel­
lung eines seitens des/der Vorsitzenden bzw. des/der stellvertretenden Vor­
sitzenden Unterzeichneten Schriftsatzes, der den Gegenstand bezeichnen
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und die Gründe für das Schiedsverfahren enthalten muss. Zur Begründung 
dienende Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.

(2) Die Benennung des Vorsitzenden und seines Steilvertreters/seiner 
Stelivertreterin bzw. der Vorsitzenden und ihres Steiivertreters/ihrer Steiiver- 
treterin sowie der Mitglieder der Schiedsstelie und deren Stelivertreter/Steii- 
vertreterinnen gemäß § 15 Absatz 2 Buchstabe c) ist vorsorglich in der 
Sitzung der Kommission vorzunehmen, in der der Vermittiungsvorschiag 
nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit gefunden hat.

(3) Die Schiedsstelie hat innerhalb von vier Wochen nach ihrer Anrufung 
festzustellen, ob für die dem Schiedsverfahren zugrunde liegenden Angele­
genheit ein unabweisbares Regelungsbedürfnis besteht. Für die Feststeilung 
ist die einfache Mehrheit erforderlich. Der Spruch der Schiedsstelle ist mit 
einer Begründung zu versehen. Vorder Fällung des Schiedsspruches können 
die Dienstgeberseite und die Dienstnehmerseite angehört werden. Die An­
hörung

(4) Gegen den Spruch der Schiedssteile kann innerhalb von zwei Wochen 
nach seiner Bekanntgabe im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes das 
Kirchliche Arbeitsgericht angerufen werden.

(5) Ist ein unabweisbares Regelungsbedürfnis festgestellt worden, hat die 
Kommission innerhalb von vier Wochen einen Beschiuss in der Sache her­
beizuführen. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Spruchs der 
Schiedsstelie bzw. der Bekanntgabe der Entscheidung des Kirchlichen 
Arbeitsgerichts im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes.

(6) Fasst die Kommission innerhalb der Frist keinen Beschluss, so kann 
von den VertreternA/ertreterinnen der Dienstgeber oder der Dienstnehmer mit 
der Gesamtzahl ihrer jeweiligen Stimmen innerhalb von zm^ei Wochen erneut 
die Schiedsstelle angerufen m^erden.

(7) Die Schiedsstelie hat in der Angelegenheit, für die ein unabm^eisbares 
Regeiungsbedürfnis festgestelit m^orden ist, innerhalb von vier Wochen nach 
ihrer erneuten Anrufung durch Spruch zu entscheiden. Der Spruch hat einen 
Regeiungsvorschlag zu enthalten. Die Schiedsstelle entscheidet mit ein­
facher Mehrheit. Eine Stimmenthaltung ist nicht möglich.

(8) Innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung der 
Schiedsstelle hat die Kommission mit einfacher Mehrheit ihrer stimmberech­
tigten Mitglieder über die Annahme des Regeiungsvorschiages der Schieds- 
steiie zu beschließen. Die Mitglieder der Schiedsstelie sind bei der Ab­
stimmung an die Entscheidung der Schiedsstelle gebunden.

(9) Die Beschlüsse nach Absatz 8 m^erden für die einzelne bayerische 
(Erz-)Diözese vom Diözesanbischof in Kraft gesetzt und im Amtsblatt der
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(Erz-)Diözese veröffentlicht. § 12 findet keine Anwendun 
Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss In 
richtet er innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 
Kommission unter Angabe der Gründe.

Sieht sich ein 
setzen, unter- 

s Beschlusses die

(10) Für die Berechnung der Fristen gelten die Bestimmungen der §§ 186 ff. 
BGB. Angerufen ist die Schiedsstelle, wenn der entsprechende Antrag bei 
der Geschäftsstelie der Kommission schriftlich eingegangen ist. Bekannt ge­
geben ist ein Spruch der Schiedsstelie, wenn er dem/der Vorsitzenden und 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission durch die Ge­
schäftsstelie der Kommission zugestellt worden ist. Das Erfordernis der 
Schriftform ist auch gewahrt durch Aufzeichnung als elektronisches Doku­
ment, wenn dieses für die Bearbeitung durch die Schiedsstelle geeignet ist. 
Das elektronische Dokument ist eingereicht, wenn die für den Empfang 
bestimmte Steile es aufgezeichnet hat.

lt(11) Die Ladung zu den Sitzungen
igen Vorsitzenden/die jeweilige Vorsitzende 

an dem Verfahren Sachverständig 
Maßnahmen entscheidet der/die Vorsitzende 
Schiedsstelle sind nicht öffentlich. Die E 
protokollieren.

. Er/Sie leitet die Sitzung und 
gen. Über verfahrensleitende 

Die Sitzungen der 
e der Sitzungen sind zu

(1) Die bayerischen (Erz-)Diozesen stellen für die Sitzungen der Kommission 
und deren Vorbereitung sowie für die laufende Geschäftsführung in dem erfor­
derlichen Umfang Raum, Geschäftsbedarf und Personalkräfte zur Verfügung 
und tragen die notvi^endigen Kosten; dies gilt auch für die für Beratung und 
Gutachten anfallenden Kosten, die nach vorhergehender Bewilligung durch die 
Kommission über die Geschäftsstelle abgerechnet werden. Die bayerischen 
(Erz-)Diözesen tragen die für die Arbeit der Mitglieder notwendigen Kosten.

(2) Für den Vorsitzenden/die Vorsitzende und den stellvertretenden Vorsit­
zenden/die stellvertretende Vorsitzende sowie für die Mitgiieder nach § 11a 
Absatz 2 Buchstabe b) und c) ersetzen die bayerischen (Erz-)Diözesen dem 
jeweiligen Ärbeltgeber/der jeweiiigen Arbeitgeberin bzw. jeweiligen Schul­
träger die durch die Tätigkeit in der Kommission anfallenden Kosten.

(3) Mitgliedern der Kommission, denen wegen ihrer Tätigkeit in der Kom­
mission nachweislich Einkünfte aus angezeigten Nebentätigkelten ent­
gangen sind, erhalten auf Antrag entgangenes Entgelt durch die jeweilige 
(Erz-)Diözese bzw. die bayerischen (Erz-)Diözesen.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für die Kosten, die durch die 
Tätigkeit des Vermittlungsausschusses und der Schiedsstelle entstehen.
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§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum 1. September 2013 in Kraft. Abweichend von Satz 1 
treten die §§ 2 und 11a zum 1. Juni 2011 in Kraft. Mit Ablauf des 31. August 
2013 tritt die Bayerische Regional-KODA-Ordnung vom 23. März 2006 außer 
Kraft. Abweichend von Satz 3 treten die §§ 1 Absatz 2 und 11a der Bayeri­
schen Regional-KODA-Ordnung vom 23. März 2006 mit Ablauf des 31. Mai 
2011 außer Kraft.

Freising, den 23./24. März 2011

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising
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